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Gesetz zur Regelung des Rechts der Sonderzahlungen
in Baden-Württemberg

A .  Z i e l s e t z u n g

Durch das Bundesbesoldungs- und -versorgungsanpassungsgesetz 2003/2004
wurde den Ländern die Möglichkeit eröffnet, die bisher bundesrechtlich geregel-
ten Einmalzahlungen (jährliche Sonderzuwendung und Urlaubsgeld) eigenständig
zu regeln. Dieses Gesetz soll hiervon Gebrauch machen mit dem Ziel, die zur
Konsolidierung des Landeshaushalts bei den Personalausgaben notwendigen Ein-
schnitte vorzunehmen.

B .  W e s e n t l i c h e r  I n h a l t

Ab dem Jahre 2004 soll das Urlaubsgeld gestrichen werden. Die jährliche Sonder-
zuwendung, nunmehr Sonderzahlung genannt, soll bereits im Jahre 2003 gegen-
über dem bisher geltenden Recht von 86,31 vom Hundert auf 57,5 vom Hundert
der Bemessungsgrundlage (ungefähr eines Monatsbezugs) gekürzt werden. Im In-
teresse einer familienfreundlichen Ausgestaltung soll der familienbezogene Anteil
der Sonderzahlung von der Kürzung jedoch ausgenommen werden.

Ab dem Jahre 2004 sollen die Sonderzahlungen für aktive Beamte monatlich er-
bracht werden und an künftigen linearen Besoldungsanpassungen teilhaben. Sie
betragen dann 5,33 vom Hundert der Bemessungsgrundlage, was umgerechnet
auf einen Jahreszeitraum 64 vom Hundert eines Monatsbezuges entspricht. Der
Familienzuschlag wird weiterhin nicht gekürzt und geht daher mit 7,19 vom Hun-
dert in die Sonderzahlungen ein. Die Sonderzahlungen sollen ruhegehaltfähig
sein, soweit sie sich nach ruhegehaltfähigen Dienstbezügen bemessen. Versor-
gungsempfänger sollen demgemäß grundsätzlich ein entsprechend erhöhtes Ruhe-
gehalt erhalten. Lediglich die Leistungen, die an Kinder anknüpfen, sollen in
Form von Sonderzahlungen erbracht werden. Für vorhandene Versorgungsemp-
fänger ist die Schaffung von Übergangsrecht erforderlich.
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C .  A l t e r n a t i v e n

Keine, um die im Nachtragshaushalt 2003 enthaltene globale Minderausgabe
von 275 Mio. EUR erwirtschaften zu können.

D .  K o s t e n

Gegenüber der bisherigen Rechtslage ergeben sich für den Landeshaushalt jähr-
liche Einsparungen in Höhe von ca. 194 Mio. EUR.

E .  S o n s t i g e  K o s t e n

Kosten und Vollzugsaufwand für Private, z. B. die Wirtschaft oder Bürger erge-
ben sich durch das Gesetz nicht.
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Staatsministerium Stuttgart, den 12. September 2003
Baden-Württemberg
Ministerpräsident

An den
Präsidenten des Landtags
von Baden-Württemberg

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident,

in der Anlage übersende ich gemäß Artikel 59 Abs. 1 der Landesverfassung den
von der Landesregierung beschlossenen Entwurf eines Gesetzes zur Regelung
des Rechts der Sonderzahlungen in Baden-Württemberg mit Begründung und
Vorblatt. Ich bitte, die Beschlussfassung des Landtags herbeizuführen. Feder-
führend ist das Finanzministerium.

Mit freundlichen Grüßen

Teufel
Ministerpräsident
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Gesetz zur Regelung 
des Rechts der Sonderzahlungen 

in Baden-Württemberg

Artikel 1

Gesetz über die Gewährung von Sonderzahlungen
in Baden-Württemberg – Landesanteil Besoldung

(Landessonderzahlungsgesetz – LSZG)

§ 1

Geltungsbereich und Berechtigte

(1) Dieses Gesetz regelt die Gewährung von Sonder-
zahlungen (§ 67 des Bundesbesoldungsgesetzes
(BBesG); § 50 Abs. 4 des Beamtenversorgungsge-
setzes (BeamtVG)).

(2) Sonderzahlungen erhalten nach diesem Gesetz:

1. Beamte und Richter des Landes mit Ausnahme der
ehrenamtlichen Richter,

2. Beamte der Gemeinden, der Gemeindeverbände
und der sonstigen der Aufsicht des Landes unter-
stehenden Körperschaften, Anstalten und Stiftun-
gen des öffentlichen Rechts,

3. Empfänger von Amtsbezügen des Landes,

4. Empfänger von Entpflichtetenbezügen des Landes,

5. Dienstanfänger nach § 21 des Landesbeamtenge-
setzes,

6. Empfänger laufender Versorgungsbezüge und de-
ren Hinterbliebene aus dem in den Nummern 1
bis 4 genannten Personenkreis mit Ausnahme 

– der Ehrenbeamten,

– der Empfänger eines Unterhaltsbeitrags durch
Gnadenerweis oder Disziplinarentscheidung,

– der Empfänger von Übergangsgeld nach §§ 47
und 47 a des Beamtenversorgungsgesetzes.

(3) Dieses Gesetz gilt nicht für die öffentlich-rechtlichen
Religionsgesellschaften und ihre Verbände.

§ 2

Zusammensetzung der Sonderzahlungen

(1) Die Sonderzahlungen bestehen aus einem Grundbe-
trag für jeden Berechtigten und einem Sonderbetrag
für Kinder.
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(2) Die §§ 7 und 54 des Bundesbesoldungsgesetzes fin-
den Anwendung.

(3) Bei Versorgungsempfängern ist der Grundbetrag
nach Maßgabe des § 5 Abs. 3 ruhegehaltfähig. Für die
nicht ruhegehaltfähigen Teile des Familienzuschlags
erhalten Versorgungsempfänger einen Grundbetrag
sowie für Kinder einen Sonderbetrag.

§ 3

Zahlungsweise

Die Sonderzahlungen werden monatlich im Voraus zu-
sammen mit den Bezügen gezahlt.

§ 4

Anspruchsvoraussetzung für Sonderzahlungen

(1) Sonderzahlungen stehen für die Monate zu, in denen
ein Anspruch auf laufende Bezüge aus einem in § 1
Abs. 2 genannten Rechtsverhältnis besteht.

(2) Personen, bei denen die Zahlung der Bezüge auf
Grund eines Verwaltungsaktes eingestellt worden ist,
erhalten die Sonderzahlungen nicht, solange ihnen
Bezüge nur infolge der Aussetzung einer sofortigen
Vollziehung oder der völligen oder teilweisen Wie-
derherstellung der aufschiebenden Wirkung eines
Rechtsbehelfes auszuzahlen sind.

§ 5

Grundbetrag

(1) Der Grundbetrag bemisst sich nach den Bezügen, die
dem Berechtigten für den jeweiligen Monat zustehen.
Bezüge im Sinne des Satzes 1 sind

1. bei Empfängern von Dienstbezügen das Grundge-
halt, Amts-, Stellen-, Ausgleichs- und Überlei-
tungszulagen, Leistungsbezüge für Professoren
und hauptberufliche Leiter und Mitglieder von Lei-
tungsgremien an Hochschulen, soweit diese nicht
als Einmalzahlungen gewährt werden, Zuschüsse
zum Grundgehalt für Professoren an Hochschulen
in Ämtern der Bundesbesoldungsordnung C,

2. bei Empfängern von Anwärterbezügen der Anwär-
tergrundbetrag, der Anwärtersonderzuschlag, Stel-
lenzulagen und Ausgleichszulagen,

3. Zulagen für Professoren an wissenschaftlichen
Hochschulen als Richter nach Nummer 2 der Vor-
bemerkungen zur Bundesbesoldungsordnung W
oder nach Nummer 5 der Vorbemerkungen zur
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Bundesbesoldungsordnung C, Zulagen für die
Wahrnehmung eines höherwertigen Amtes nach 
§ 46 des Bundesbesoldungsgesetzes, bei Empfän-
gern von Dienstbezügen der ruhegehaltfähige Teil
der Vergütung für Beamte im Vollstreckungsdienst,

4. bei Empfängern von Amtsbezügen das Amtsgehalt,

5. bei Empfängern von Entpflichtetenbezügen die
vor Anwendung von Ruhens- und Anrechnungs-
vorschriften zustehenden laufenden Entpflichte-
tenbezüge mit Ausnahme des Familienzuschlags,

6. bei Ehrenbeamten die monatliche Aufwandsent-
schädigung,

7. bei Dienstanfängern die Unterhaltsbeihilfe,

8. der Familienzuschlag, bei Versorgungsempfängern
der Unterschiedsbetrag nach § 50 Abs. 1 Satz 2 des
Beamtenversorgungsgesetzes.

(2) Als Grundbetrag werden 5,33 Prozent der Bezüge
nach den Nummern 1 bis 7 zuzüglich 7,19 Prozent
des Bezugs nach Nummer 8 gewährt.

(3) Der Grundbetrag ist insoweit ruhegehaltfähig, als er
sich nach ruhegehaltfähigen Bezügen bemisst.

§ 6

Sonderbetrag für Kinder

Der Berechtigte erhält für jedes Kind, für das ihm für
den jeweiligen Monat Familienzuschlag zusteht, einen
Sonderbetrag in Höhe von 2,13 Euro. § 6 des Bundesbe-
soldungsgesetzes ist nicht anzuwenden. Satz 1 gilt ent-
sprechend für eine Waise, sofern ihr der Familienzu-
schlag für sich selbst zusteht.

§ 7

Beamte an Hochschulen

Veränderungen beim Besoldungsdurchschnitt für Profes-
soren und hauptberufliche Leiter und Mitglieder von
Leitungsgremien an Hochschulen (§ 34 BBesG) auf
Grund dieses Gesetzes sind zu berücksichtigen.

§ 8

Übergangsvorschrift für am 1. Januar 2004 
vorhandene Versorgungsempfänger

Den am 1. Januar 2004 vorhandenen Versorgungsemp-
fängern wird über den nach § 5 Abs. 2 und § 6 bestehen-
den Anspruch hinaus ein Betrag als Sonderzahlung ge-
währt, der sich errechnet, wenn entsprechend § 5 ein
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nach den jeweiligen ruhegehaltfähigen Bezügen bemes-
sener Grundbetrag wie ein ruhegehaltfähiger Dienstbe-
zug im Sinne von § 5 Abs. 1 Satz 1 des Beamtenversor-
gungsgesetzes behandelt wird.

Artikel 2

Änderung des Ministergesetzes

Das Ministergesetz in der Fassung vom 20. August
1991 (GBl. S. 533, ber. S. 611), zuletzt geändert durch
Artikel 37 des Gesetzes vom 20. November 2001 (GBl.
S. 605), wird wie folgt geändert:

In § 16 Abs. 3 Satz 1 werden nach den Worten „bis zur
Stufe 1“ die Worte „sowie der Grundbetrag nach § 5 des
Landessonderzahlungsgesetzes“ eingefügt.

Artikel 3

Jährliche Sonderzahlung für das Jahr 2003

Berechtigte im Sinne von § 1 Abs. 2 des Landessonder-
zahlungsgesetzes erhalten für das Jahr 2003 eine jähr-
liche Sonderzahlung, auf die das Gesetz über die Ge-
währung einer jährlichen Sonderzuwendung in der Fas-
sung vom 15. Dezember 1998 (BGBl. I S. 3643), zuletzt
geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 16. Februar
2002 (BGBl. I S. 686), und § 2 des bisherigen Gesetzes
über die Gewährung einer jährlichen Sonderzuwendung
in Baden-Württemberg in der Fassung vom 3. April
1979 (GBl. S. 134, 158), zuletzt geändert durch Artikel 2
des Gesetzes vom 15. Dezember 1997 (GBl. S. 533), ent-
sprechend Anwendung finden. An die Stelle des Bemes-
sungsfaktors nach § 13 des in Satz 1 genannten Gesetzes
über die Gewährung einer jährlichen Sonderzuwendung
tritt für die Sonderzahlung ein Bemessungsfaktor von
57,5 Prozent; abweichend hiervon beträgt der Bemes-
sungsfaktor 86,31 Prozent, soweit ein Familienzuschlag
Bemessungsgrundlage für die Sonderzahlung ist.

Artikel 4

Änderung der Urlaubsverordnung

Die Urlaubsverordnung in der Fassung vom 6. Oktober
1981 (GBl. S. 521), zuletzt geändert durch § 7 der Ver-
ordnung vom 5. Februar 2002 (GBl. S. 94), wird wie
folgt geändert:

§ 14 a Abs. 1 Satz 3 wird gestrichen.
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Artikel 5

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2004 in Kraft mit Aus-
nahme des Artikels 3, der am Tage nach der Verkündung
in Kraft tritt. Ebenfalls am Tage nach der Verkündung
treten folgende Rechtsvorschriften außer Kraft:

1. Das Gesetz über die Gewährung einer jährlichen Son-
derzuwendung in Baden-Württemberg in der Fassung
vom 3. April 1979 (GBl. S. 134, 158), zuletzt geändert
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 15. Dezember 1997
(GBl. S. 533),

2. das Landesurlaubsgeldgesetz vom 30. Mai 1978 (GBl.
S. 292), zuletzt geändert durch Artikel 7 § 7 des Geset-
zes vom 7. Februar 1994 (GBl. S. 73).
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Begründung

I. Allgemeines

Durch das Bundesbesoldungs- und -versorgungsanpassungsgesetz 2003/2004
vom 10. September 2003 (BGBl. I S. 1798) wurde den Ländern die Möglichkeit
eröffnet, die bisher bundesrechtlich geregelten Einmalzahlungen – jährliche
Sonderzuwendung und Urlaubsgeld – innerhalb eines vorgegebenen Rahmens
eigenständig zu regeln. Hiernach darf der Höchstbetrag für jährliche Sonderzah-
lungen 100 vom Hundert des Grundbetrages nach dem Gesetz über die Ge-
währung einer jährlichen Sonderzuwendung zuzüglich der bislang geltenden Be-
träge nach dem Urlaubsgeldgesetz nicht überschreiten. Gestaltungsmöglichkei-
ten bestehen zudem hinsichtlich der Zahlungsweise (monatlich/jährlich), der
Teilnahme an regelmäßigen Anpassungen nach § 14 des Bundesbesoldungsge-
setzes oder der Ruhegehaltfähigkeit für die Sonderzahlungen. Dieses Gesetz soll
von der Öffnung des Bundesrechts Gebrauch machen und die bisherigen bun-
des- und landesrechtlichen Regelungen zu diesem Bereich ersetzen.

Gemäß dem von der Haushaltsstrukturkommission vorgeschlagenen Sparziel
sollen ab dem Jahre 2004 das Urlaubsgeld gestrichen und die jährliche Sonder-
zuwendung, nunmehr Sonderzahlung genannt, bereits ab dem Jahre 2003 ge-
genüber dem bisher geltenden Recht gekürzt werden.

Letztmals im Jahre 2003 soll mit den Bezügen des Monats Dezember eine ein-
malige jährliche Sonderzahlung gewährt werden. Sie beträgt im Allgemeinen
57,5 vom Hundert der Bezüge des Monats Dezember, wie sie im bisherigen
Sonderzuwendungsgesetz des Bundes als Grundbetrag festgelegt sind. Im Inte-
resse einer familienfreundlichen Ausgestaltung soll der familienbezogene Anteil
der Sonderzahlung bei allen Personengruppen nicht gekürzt werden.

Ab dem Jahre 2004 sollen die Sonderzahlungen für aktive Beamte monatlich er-
bracht werden. Sie betragen 5,33 vom Hundert der jeweiligen Bezüge im Allge-
meinen, was umgerechnet auf einen Jahreszeitraum 64 vom Hundert eines Monats-
bezuges entspricht. Der Familienzuschlag geht mit 7,19 vom Hundert in die Son-
derzahlungen ein, was umgerechnet dem zum Jahresbeginn des Jahres 2003 gel-
tenden bundesrechtlichen Bemessungsfaktor von 86,31 vom Hundert entspricht.

Durch die Anknüpfung der Sonderzahlungen an die Bezügehöhe des jeweiligen
Zahlmonats mit einem konstanten Faktor sind die Sonderzahlungen dann in glei-
cher Weise dynamisiert wie die zugrunde liegenden Bezüge. Die Dynamisierung
bewirkt, dass die Beamten für die jetzigen Kürzungen auf längere Sicht einen fi-
nanziellen Ausgleich erhalten.

Von der eröffneten Möglichkeit, die Sonderzahlungen für ruhegehaltfähig zu er-
klären, soll Gebrauch gemacht werden. Versorgungsempfänger sollen dem-
gemäß grundsätzlich ein erhöhtes Ruhegehalt erhalten. Lediglich die Leistun-
gen, die an Kinder anknüpfen, sollen in Form von Sonderzahlungen erbracht
werden. Den zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Gesetzes vorhandenen Ver-
sorgungsempfängern soll allerdings stattdessen aus verwaltungspraktischen
Gründen ein unmittelbarer Anspruch auf Sonderzahlungen eingeräumt werden,
was der anderen Lösung wirtschaftlich gleichkommt.

Gegenüber der bisherigen Rechtslage werden sich durch dieses Gesetz allein für
das Land jährliche Einsparungen in Höhe von anfänglich ca. 194 Mio. EUR er-
geben (ausgehend vom Rechtszustand zu Beginn des Jahres 2003). Da die Son-
derzahlungen an linearen Besoldungsanpassungen teilhaben sollen, wird sich
der Einsparungsbetrag mit jeder dieser Anpassungen langsam verringern, abhän-
gig von der Höhe der jeweiligen Besoldungsanpassung. Die Einsparungen glie-
dern sich ab dem Jahre 2004 wie folgt auf: Die Streichung des Urlaubsgeldes er-
spart ca. 42,6 Mio. EUR, die Sonderzahlung gegenüber der bisherigen Sonder-
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zuwendung ca. 151,3 Mio. EUR, jedoch abzüglich der Auswirkungen der in die-
sem Zeitraum erfolgten Besoldungsanpassungsstufen.

Bei den anderen Dienstherrn im Geltungsbereich dieses Gesetzes werden sich –
je nach Größe des Personalkörpers – vergleichbare Einsparungen und Auswir-
kungen ergeben.

II. Zu den einzelnen Vorschriften

Zu Artikel 1 (Gesetz über die Gewährung von Sonderzahlungen in Baden-Würt-
temberg – Landesanteil Besoldung (Landessonderzahlungsgesetz – LSZG))

Zu § 1

Absatz 1 soll festlegen, dass dieses Gesetz die Gewährung von Sonderzahlungen
gemäß § 67 des Bundesbesoldungsgesetzes beziehungsweise § 50 Abs. 4 des Be-
amtenversorgungsgesetzes regelt, so dass die bisherigen bundesrechtlichen Re-
gelungen nicht länger anzuwenden sind (Artikel 18 des Bundesbesoldungs- und
-versorgungsanpassungsgesetzes 2003/2004).

Die Absätze 2 und 3 umschreiben den Personenkreis, für den das Gesetz An-
wendung finden soll. Das sind die bisher im Sonderzuwendungsgesetz des Bun-
des aufgeführten Personengruppen, erweitert um den im bisherigen Sonderzu-
wendungsgesetz des Landes genannten Personenkreis.

Zu § 2

Die Vorschrift erläutert, dass sich die Sonderzahlungen aus einem Grundbetrag
für jeden Berechtigten und einem Sonderbetrag für Kinder zusammensetzen.
Die besoldungsrechtlichen Regelungen zum Kaufkraftausgleich sollen auf die
Sonderzahlungen Anwendung finden. Die Regelungen entsprechen § 2 des bis-
herigen Sonderzuwendungsgesetzes des Bundes. Absatz 3 stellt klar, welche
Leistungen Versorgungsempfänger erhalten.

Zu § 3

Die Sonderzahlungen sollen ab dem Jahr 2004 nicht mehr als Einmalbetrag im
Monat Dezember, sondern monatlich zusammen mit den laufenden Bezügen ge-
zahlt werden.

Zu § 4

Eine Sonderzahlung soll nur dann zustehen, wenn für den jeweiligen Monat ein
Anspruch auf laufende Bezüge besteht. Unter Wegfall der Bezüge beurlaubte
Beamte, auch im Erziehungsurlaub, sollen demzufolge die Sonderzahlungen
nicht erhalten.

Wie bisher bei der Sonderzuwendung sollen von den Sonderzahlungen Personen
ausgeschlossen sein, die ihre Bezüge im Zusammenhang mit einem schweben-
den Rechtsbehelfsverfahren nur vorläufig erhalten.

Im Gegensatz zur bisherigen (bundesgesetzlichen) Rechtslage sollen Vordienst-
zeiten oder Bleibeverpflichtungen nicht mehr gefordert werden.

Zu § 5

Der Grundbetrag der Sonderzahlungen soll an die konkrete Höhe der Bezüge
des jeweiligen Monats anknüpfen. Stehen beispielsweise wegen Teilzeitbeschäf-
tigung oder Ernennung während des laufenden Monats nur verringerte Bezüge
zu, so soll dies in entsprechender Weise auch auf die Sonderzahlungen der je-
weiligen Monate fortwirken.
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Nach § 4 a der Landesdisziplinarordnung (LDO) in Verbindung mit § 1 Abs. 2
des Bundesbesoldungsgesetzes zählen Sonderzahlungen nicht zu den Besol-
dungsbezügen im Sinne des Disziplinarrechts. Entsprechend wurde nach bishe-
riger Rechtslage die jährliche Sonderzuwendung auch im Falle einer Gehalts-
kürzung (§ 9 LDO) gezahlt. Wurde hingegen ein Beamter vorläufig des Dienstes
enthoben (§ 89 LDO) und zugleich ein Teil der Besoldungsbezüge einbehalten
(§ 90 LDO), erhielt er die Sonderzuwendung nur, wenn die einbehaltenen Be-
züge nachgezahlt wurden (§ 5 Abs. 2 des Gesetzes über die Gewährung einer
jährlichen Sonderzuwendung). § 5 erstreckt nunmehr die Wirkung von Maßnah-
men des Disziplinarrechts, durch welche die Bezüge verringert werden, unab-
hängig von der Art der Maßnahme entsprechend auf die Höhe des Grundbetrags
der Sonderzahlungen. Der Sonderbetrag für Kinder (§ 6) bleibt unberührt. Sind
einbehaltene Besoldungsbezüge nachzuzahlen, ergibt sich daraus für den Monat
der Nachzahlung ein entsprechend höherer Grundbetrag der Sonderzahlung.

Die Bezügebestandteile, die Bemessungsgrundlage für die Sonderzahlungen
sind, werden abschließend aufgeführt. Sie entsprechen den im Sonderzuwen-
dungsgesetz des Bundes festgelegten Bezügebestandteilen. Die im bisherigen
Sonderzuwendungsgesetz des Landes geregelten Besonderheiten sollen in dieses
Gesetz aufgenommen werden; das bisherige Landessonderzuwendungsgesetz
wird dadurch entbehrlich.

Als Grundbetrag sollen 5,33 vom Hundert der so festgelegten Bezüge mit Aus-
nahme des Familienzuschlags gewährt werden, was umgerechnet auf einen Jah-
reszeitraum 64 vom Hundert eines Monatsbezuges entspricht. Der Familienzu-
schlag soll mit 7,19 vom Hundert in die Sonderzahlungen eingehen, was umge-
rechnet dem zum Jahresbeginn des Jahres 2003 geltenden bundesrechtlichen Be-
messungsfaktor von 86,31 vom Hundert entspricht.

Diese Bemessungsfaktoren werden sich künftig auch bei linearen Anpassungen
nicht ändern. Die durch diese Anpassungen erhöhten Bezüge führen somit zeit-
gleich zu entsprechend erhöhten Sonderzahlungen. Soweit Bezügebestandteile
jedoch von linearen Anpassungen nicht erfasst werden, wie zum Beispiel viele
Stellenzulagen, erhöhen sich auch die Sonderzahlungen insoweit nicht.

Der Grundbetrag soll ruhegehaltfähig werden, soweit er sich nach ruhegehalt-
fähigen Bezügen bemisst.

In Folge der Ruhegehaltfähigkeit erhalten Versorgungsempfänger entsprechend
höhere Versorgungsbezüge. Lediglich die Leistungen, die an Kinder anknüpfen,
werden bei Versorgungsempfängern in Form von Sonderzahlungen erbracht.

Zu § 6

Neben dem Grundbetrag soll dem Berechtigten für jedes Kind, für das ihm für
den jeweiligen Monat Familienzuschlag zusteht, als Sonderbetrag für Kinder
2,13 Euro gewährt werden. Besteht der Anspruch auf Bezüge nur für einen Teil
des Monats, wird der Sonderbetrag entsprechend anteilig gewährt. Im Übrigen
soll der Sonderbetrag von der Bezügehöhe unabhängig sein und mithin auch
Teilzeitbeschäftigten in voller Höhe zustehen.

Der Monatsbetrag von 2,13 Euro entspricht dem Jahresbetrag von 25,56 Euro,
der im Sonderzuwendungsgesetz des Bundes als Sonderbetrag für Kinder ent-
halten war. Ebenso wie dieser soll er an linearen Anpassungen nicht teilnehmen.

Zu § 7

Mit dieser Vorschrift soll von der Ermächtigung in § 34 Abs. 2 Satz 4 des Bun-
desbesoldungsgesetzes Gebrauch gemacht werden. In die Berechnung des Be-
soldungsdurchschnitts von 2001 der betroffenen Beamten, der Maßstab für den
Vergaberahmen für Leistungsbezüge nach § 33 des Bundesbesoldungsgesetzes
ist, sind auch die Ausgaben in 2001 für die jährliche Sonderzuwendung und das
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Urlaubsgeld für diesen Personenkreis eingeflossen. Die Einführung der Sonder-
zahlungen unter Wegfall dieser Leistungen durch dieses Gesetz soll bei dem
nach § 34 Abs. 2 des Bundesgesetzes fortzuschreibenden Besoldungsdurch-
schnitt berücksichtigt werden, damit auch die betroffenen Beamten an Hoch-
schulen an den Einsparungen teilnehmen. Der Vergaberahmen für Leistungsbe-
züge selbst bleibt dadurch unverändert.

Zu § 8

Für die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens am 1. Januar 2004 vorhandenen Ver-
sorgungsempfänger bedarf es einer Übergangsvorschrift. Diese regelt für die
den Versorgungsbezügen zu Grunde liegenden ruhegehaltfähigen Dienstbezüge
einen Anspruch auf Sonderzahlung, der in entsprechender Anwendung von § 5
des Gesetzes in Verbindung mit § 5 Abs. 1 des Beamtenversorgungsgesetzes er-
rechnet wird.

Zu Artikel 2 (Änderung des Ministergesetzes)

Die Möglichkeit, Sonderzahlungen für ruhegehaltfähig zu erklären, erfordert eine
entsprechende Änderung des Ministergesetzes, da die Ruhegehaltfähigkeit von
Amtsbezügen zwingend im Ministergesetz selbst geregelt werden muss. Im Üb-
rigen gelten die Vorschriften des Landessonderzahlungsgesetzes unmittelbar.

Zu Artikel 3 (Jährliche Sonderzahlung für das Jahr 2003)

Hinsichtlich des Jahres 2003 bedarf es für die Sonderzahlungen einer speziellen
Regelung. Da eine monatsbezogene Zahlungsweise wegen der darin liegenden
Rückwirkungseffekte im Jahr 2003 nicht mehr möglich ist, soll die Sonderzah-
lung in diesem Jahr einmalig als Jahreszahlung im Dezember wie beim Sonder-
zuwendungsgesetz des Bundes geleistet werden. Die Regelung bezieht auch die
Versorgungsempfänger ein, da die Sonderzahlungen erst ab dem Jahre 2004 (im
Wesentlichen) ruhegehaltfähig werden sollen.

Um das von der Haushaltsstrukturkommission für das Jahr 2003 vorgeschlagene
Sparziel zu erreichen, ist es erforderlich, die Sonderzahlung dieses Jahres ein-
malig stärker abzusenken. In diesem Jahr ist das Urlaubsgeld den Beamten be-
reits zugeflossen und steht daher wegen des in § 12 Abs. 1 des Bundesbesol-
dungsgesetzes normierten Rückforderungsverbotes als Einsparmasse nicht mehr
zur Verfügung. Der Bemessungsfaktor soll auf 57,5 vom Hundert festgelegt
werden. Der Familienzuschlag soll auch in diesem Jahre in Höhe von 86,31 vom
Hundert in die Sonderzahlung eingehen, was dem zum Jahresbeginn des Jahres
2003 geltenden bundesrechtlichen Bemessungsfaktor entspricht.

Abgesehen vom Bemessungsfaktor wird auf die Bestimmungen des durch dieses
Gesetz abgelösten Sonderzuwendungsgesetzes des Bundes verwiesen; für das
Jahr 2003 sollen mithin inhaltlich die Regelungen, die auch für die jährliche
Sonderzuwendung des bisherigen Rechts galten, Anwendung finden.

Zu Artikel 4 (Änderung der Urlaubsverordnung)

§ 14 a Abs. 1 der Urlaubsverordnung wird redaktionell angepasst. Die Regelung
über den maßgeblichen Stichtag für das Urlaubsgeld und die jährliche Sonderzu-
wendung bei gekürzten Bezügen während eines Urlaubs entfällt, da sich die
Sonderzahlungen künftig nach den monatlichen Bezügen bemessen.
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Zu Artikel 5 (Inkrafttreten)

Die für die Sonderzahlung des Jahres 2003 erforderlichen Bestimmungen sollen
am Tage nach Verkündung in Kraft treten. Gleichzeitig sollen die bisherigen
Landesgesetze zur jährlichen Sonderzuwendung und zum Urlaubsgeld aufge-
hoben werden, da sie durch dieses Gesetz abgelöst werden. Die anderen die mo-
natlichen Sonderzahlungen ab dem Jahre 2004 betreffenden Bestimmungen sol-
len am 1. Januar 2004 in Kraft treten.

III. Stellungnahmen der angehörten Verbände

Der Gesetzentwurf wurde mit den Kommunalen Landesverbänden und den Spit-
zenorganisationen der zuständigen Gewerkschaften und Berufsverbände am 
28. August 2003 erörtert. Der Landkreistag war bei dem Termin nicht vertreten,
hat jedoch im Vorfeld sein Einverständnis mit dem Gesetzentwurf erklärt. Der
Vertreter des Gemeindetags und des Städtetags hat dem Gesetzentwurf
grundsätzlich, allerdings vorbehaltlich bestimmter Kritikpunkte, zugestimmt.
Die Vertreter des Beamtenbunds Baden-Württemberg (BBW), des Deutschen
Gewerkschaftsbunds Landesbezirk Baden-Württemberg (DGB) und des Vereins
der Richter und Staatsanwälte in Baden-Württemberg e.V. (DRB) lehnten den
Gesetzentwurf bereits im Grundsatz ab.

Die Verbände brachten im Wesentlichen Folgendes vor:

a) Allgemein

Alle Verbände haben übereinstimmend die Kurzfristigkeit des Verfahrens ge-
rügt. Zudem wurde von ihnen, insbesondere auch vom Vertreter des Gemeinde-
tags und des Städtetags, die von dem Gesetzesvorhaben ausgehende Demo-
tivation der Beamten bemängelt.

Der Vertreter des BBW, dem sich der Vertreter des DRB anschloss, lehnte es
zudem ab, die finanziellen Eingriffe bereits im Jahre 2003 wirksam werden zu
lassen, da diese ohnehin schon mit der bereits beschlossenen Verlängerung der
Arbeitszeit zusammenträfen. Man solle sich insoweit am Beispiel des Bundes
und anderer Länder orientieren.

Bewertung: Dem kann nicht gefolgt werden, da ansonsten die politische Ein-
sparvorgabe (die im Nachtragshaushalt vorgegebenen Minderausgaben) nicht
erreicht werden könnte.

Der Vertreter des DGB sah in dem Gesetzesvorhaben im Vergleich zum Tarif-
bereich ein Sonderopfer der Beamten und schlug daher vor, in das Gesetz eine
Revisionsklausel aufzunehmen, mit dem Ziel, das Gesetz an spätere Tarifverein-
barungen anzugleichen.

Bewertung: Erklärtes Ziel der öffentlichen Arbeitgeber und insbesondere der
Landesregierung ist es, die im Beamtenbereich eingeschlagene Entwicklung auf
den Tarifbereich zu übertragen. Die Revisionsklausel hätte jedoch die gegenläu-
fige Zielsetzung und würde daher die künftigen Tarifverhandlungen erschweren.

b) Zu einzelnen Bestimmungen

Die Vertreter von BBW und DGB wandten gegen § 4 Abs. 1 des Entwurfs ein,
dass in Fällen des Erziehungsurlaubs keine Verschlechterungen gegenüber der
bisherigen Rechtslage eintreten sollten. Hingegen sprach sich der Vertreter des
Gemeindetags und des Städtetags ausdrücklich für die im Entwurf getroffene
Regelung aus.

Bewertung: Die grundsätzliche Umstellung von einer jährlichen Sonderzuwen-
dung mit Stichtagsprinzip auf einen monatlich gezahlten Bestandteil der Besol-
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dung führt zwangsläufig dazu, in allen Fällen einer Beurlaubung ohne Bezüge
keine Leistungen mehr zu erbringen.

Hinsichtlich des Bemessungsfaktors (§ 5 Abs. 2 des Entwurfs) wiesen die Ver-
treter von BBW, DGB und DRB auf die besonders schwerwiegenden Auswir-
kungen der Abschaffung des Urlaubsgeldes auf die unteren Besoldungsgruppen
hin und forderten daher eine soziale Staffelung der Kürzungen, bei der die bis-
her vorgesehenen Kürzungen auch bei höheren Besoldungsgruppen allerdings
nicht erhöht werden sollen. Im Gegensatz dazu hielt der Vertreter des Gemein-
detags und des Städtetags eine soziale Komponente in Form einer zeitlichen
Staffelung der Kürzungen für ausreichend.

Bewertung: Diesen Vorschlägen kann nicht gefolgt werden, da ansonsten die
politische Einsparvorgabe (die im Nachtragshaushalt vorgegebenen Minderaus-
gaben) nicht erreicht werden könnte.

In den das Jahr 2003 betreffenden Regelungen (Artikel 3 des Entwurfs) sahen
die Vertreter von BBW und DBG eine verfassungswidrige faktische Rückforde-
rung des in diesem Jahre gezahlten Urlaubsgeldes und forderten daher, auch im
Jahre 2003 statt der vorgesehenen 57,5 Prozent den Bemessungsfaktor von 64
Prozent anzuwenden. Der Vertreter des BBW leitete daraus zudem ersatzweise
die Forderung nach einem gespaltenen Bemessungssatz für Besoldungs- und
Versorgungsempfänger ab (Letztere sollen 64 Prozent erhalten).

Bewertung: Den Forderungen kann abgesehen von ihren Auswirkungen auf das
Einsparungsvolumen auch deshalb nicht entsprochen werden, da sie auf einer
unzutreffenden rechtlichen Würdigung des Artikels beruhen. Der Landesgesetz-
geber regelt hier letztmals eine Einmalzahlung. Er macht hierbei von der Mög-
lichkeit Gebrauch, den auch nach bisherigem Bundesrecht für Besoldungs- und
Versorgungsempfänger gleichen Bemessungsfaktor der Sonderzuwendung ver-
stärkt zu kürzen.

Dem Vorbringen der Verbände kann somit insgesamt nicht entsprochen werden,
da andernfalls die Ziele des Gesetzentwurfs verfehlt würden. Soweit die Verbän-
de schriftliche Stellungnahmen nachgereicht haben, sind diese beigefügt.



Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 13 / 2396

15

IV. Anlage
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